
 

 

N i e d e r s c h r i f t  
RAT/017/2006 

 
über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des 

Rates der Stadt Rheine 
am 07.11.2006 

 
 
Die heutige Sitzung des Rates der Stadt Rheine, zu der alle Mitglieder ordnungs-
gemäß eingeladen - und wie folgt aufgeführt - erschienen sind, beginnt um 
17:00 Uhr im Sitzungssaal 126 des Neuen Rathauses. 
 
 
 
Anwesend als 
 
Vorsitzende: 
 

Frau Dr. Angelika Kordfelder     
 
Mitglieder des Rates: 
 

Herr Matthias Auth CDU    

Herr José Azevedo CDU    

Herr Ulrich Beckmann Sozial Liberal    

Herr Antonio Berardis SPD    

Herr Raphael Bögge CDU    

Herr Karl-Heinz Brauer SPD    

Herr Manfred Brinkmann CDU    

Herr Horst Dewenter CDU    

Herr Robert Grawe BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN    

Herr Jürgen Gude CDU    

Herr Heinrich Hagemeier CDU    

Herr Johannes Havers CDU    

Frau Marianne Helmes CDU    

Herr Alfred Holtel FDP    

Herr Christian Kaisel CDU    

Frau Ellen Knoop SPD    

Herr Hermann-Josef Kohnen CDU    

Herr Christoph Kotte CDU    

Herr Günter Löcken SPD    
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Frau Monika Lulay CDU    

Herr Siegfried Mau BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN    

Herr Udo Mollen SPD    

Frau Theresia Nagelschmidt CDU    

Herr Josef Niehues CDU    

Herr Rainer Ortel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN    

Herr Dietmar Ostermann SPD    

Frau Theresia Overesch CDU    

Herr Eckhard Roloff SPD    

Herr Marcel Tewes Sozial Liberal    

Herr Friedel Theismann CDU    

Herr Günter Thum SPD    

Herr Falk Toczkowski SPD    

Frau Annette Tombült CDU    

Herr Anton van Wanrooy CDU    

Herr Josef Wilp CDU    

Herr Ludger Winnemöller CDU    

Frau Waltraud Wunder SPD    
 
Gäste: 
 

Herr Werner Althoff  zu TOP 5 
 
Verwaltung: 
 

Herr Dr. Ernst Kratzsch     

Herr Dr. Heinz Janning     

Frau Ute Ehrenberg     

Herr Heinz Hermeling     

Herr Peter Oldekopf     

Herr Bernd Weber     

Herr Michael Netter     

Frau Karin Toniazzo     

Herr Siegmar Schridde     

Frau Wiebke Gehrke     

Herr Theo Elfert     
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Entschuldigt fehlten: 
 
Mitglieder des Rates: 
 

Frau Christel Brachmann CDU    

Herr Norbert Dörnhoff CDU    

Herr Frank Hemelt SPD    

Frau Hannelore Koschin SPD    

Herr Michael Reiske BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN    

Herr Jürgen Roscher SPD    

Herr Johannes Willems FDP    
 
 
 
 
 
Bürgermeisterin Dr. Angelika Kordfelder eröffnet die heutige Sitzung des Rates 
der Stadt Rheine und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung verweist sie auf die verteilte Tischvorlage Nr. 
524/06 „Änderung in der Besetzung des Jugendhilfeausschusses“ und schlägt 
vor, die Vorlage als TOP 8.1 in die Tagesordnung aufzunehmen. 
 
Nach Begründung der Dringlichkeit stimmt der Rat dem Vorschlag auf Erweite-
rung der Tagesordnung einstimmig zu. 
 
 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1. 
 

Niederschrift Nr. 15 über die öffentliche Sitzung am 05.09.2006 
 

I/A/0220 
 
Zu Form und Inhalt der o. g. Niederschrift werden weder Änderungs- noch Er-
gänzungswünsche vorgetragen. 
 
 
2. 
 

Niederschrift Nr. 16 über die öffentliche Sitzung am 19.09.2006 
 

I/A/0255 
 
Zu Form und Inhalt der o. g. Niederschrift werden weder Änderungs- noch Er-
gänzungswünsche vorgetragen. 
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3. 
 

Bericht der Verwaltung über die Ausführung der in den öffentli-
chen Sitzungen am 05. und 19.09.2006 gefassten Beschlüsse 
 

I/A/0290 
 
Frau Dr. Kordfelder berichtet, dass die Beschlüsse des Rates ausgeführt worden 
seien. 
 
 
4. 
 

Informationen 
 

 
4.1  Gedenken der Opfer des Nationalsozialismus 
 
I/A/0365 
 
Frau Dr. Kordfelder erinnert an die Einladung zur morgigen Kranzniederlegung 
um 17:00 Uhr an der ehemaligen Synagoge, Ecke Salzbergener Stra-
ße/Neuenkirchener Straße, und bittet die Mitglieder des Rates um Teilnahme. 
 
 
4.2  Zuwendung für die Umwandlung der Elisabethschule 
 
I/A/0410 
 
Frau Ehrenberg informiert den Rat darüber, dass heute in der Verwaltung der 
Bewilligungsbescheid für die Umwandlung der Elisabethschule in eine gebundene 
Ganztagshauptschule eingetroffen sei. Die Stadt Rheine erhalte für diese Maß-
nahme eine Zuwendung in Höhe von 1.525.000,00 €. 
 
 
4.3 Überlegungen zur Optimierung der Organisationsstruktur der 

Technischen Betriebe 
 
I/A/0480 
 
Frau Dr. Kordfelder führt aus, dass ihr die Veröffentlichungen in der letzten Wo-
che zu den Überlegungen der Optimierung der Organisationsstrukturen bei den 
Technischen Betrieben große Sorgen bereitet hätten. Es könne nicht sein, dass 
ein Thema, was noch nicht spruchreif sei, in dieser Art und Weise öffentlich dis-
kutiert werde. Sie bedauert es außerordentlich, dass es zu dieser Presseveröf-
fentlichung gekommen sei, weil das Thema innerhalb der Verwaltung noch nicht 
kommuniziert gewesen sei und auch die über 200 betroffenen Mitarbeiter(innen) 
am Bauhof von den Optimierungsüberlegungen noch nichts gewusst hätten. 
 
Vor diesem Hintergrund habe sich gestern der Verwaltungsvorstand dafür ausge-
sprochen, eine Arbeitsgruppe unter Einbeziehung des Personalrates und unter 
Vorsitz von Herrn Dr. Schulte-de Groot zur Optimierung der Technischen Betriebe 
zu bilden. Diese Arbeitsgruppe solle Vorschläge erarbeiten, die entweder in einen 
Eigenbetrieb oder in eine Anstalt des öffentlichen Rechts münden könnten. Unter 
Einbeziehung eines Gutachters sollten Daten und Fakten erarbeitet werden, um 
den Rat in die Lage zu versetzen, letztendlich eine verantwortungsbewusste Ent-
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scheidung zur Optimierung der Organisationsstrukturen bei den Technischen Be-
trieben zu treffen. 
 
 
5. 
 

Bericht des Migrationsbeauftragten  
mündlicher Bericht 
 

I/A/0755  
 
Frau Dr. Kordfelder begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt den ehrenamtlichen 
Migrationsbeauftragten der Stadt Rheine, Herrn Werner Althoff. 
 
Herr Althoff führt aus, dass er üblicherweise seinen Bericht alle 2 Jahre im Sozi-
alausschuss vortrage. Er habe sich vorgenommen, den Bericht auch einmal wäh-
rend der Wahlperiode dem Rat der Stadt zur Kenntnis zu geben.  
Er verliest anschließend den als Anlage 1 dieser Niederschrift beigefügten Be-
richt. 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
 
6. 
 

Jahresbericht der Stabsstelle Bürgerengagement 
Vorlage: 481/06 
 

I/A/1890 
 
Frau Dr. Kordfelder verweist auf die Vorlage und erklärt, dass die Stelleninhaber, 
Frau Gehrke und Herr Schridde, in der heutigen Ratssitzung darüber berichten 
wollten, was sich seit dem 1. Oktober 2005 in der Stabsstelle „Bürgerengage-
ment“ getan habe. Das Motto „Das Ehrenamt braucht das Hauptamt“ sei in der 
Öffentlichkeit sehr wohl angenommen worden. Es sei beabsichtigt, die Arbeit der 
Verwaltung, was die Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements in Rheine 
angehe, weiterhin zu verbessern. Das gelte besonders für die Bereiche Service- 
und Dienstleistungsfunktionen. Hierbei sei die Verwaltung aber auch auf die I-
deen und die konstruktive Kritik des Rates angewiesen. Auch erhoffe sie weiter-
hin die positive und wohlwollende Begleitung der Stabsstellenarbeit durch die 
Presse, wofür sie sich bei den Herren Wellmann und Breulmann bedankt. 
 
Anschließend stellen Frau Gehrke und Herr Schridde im Rahmen einer Power-
Point-Präsentation die positiven Fakten ihrer 1-jährigen Tätigkeit in der Stabs-
stelle vor (siehe Anlage 2 der Niederschrift). 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt den Jahresbericht der Stabsstelle Bürgerenga-
gement „1 Jahr Stabsstelle Bürgerengagement: Oktober 2005 – Oktober 2006“ 
zur Kenntnis. 
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7. 
 

Nachbesetzung der Stadtteilbeiräte Eschendorf und Schotthock 
Vorlage: 480/06 
 

I/A/3300 
 
Beschluss: 
 
Die Mitglieder des Rates der Stadt Rheine benennen auf Antrag der SPD-Fraktion 
Herrn Eckhard Roloff, Bevergerner Str. 2, 48429 Rheine, als neues Mitglied für 
den Stadtteilbeirat Eschendorf sowie Herrn Werner van den Berg, Volkerstr. 7, 
48429 Rheine, als neues Mitglied für den Stadtteilbeirat Schotthock. 
 
Abstimmungsergebnis: 34 Ja-Stimmen 
  3 Stimmenthaltungen 
 
 
8. 
 

Änderung in der Besetzung des Aufsichtsrates des TaT 
- Antrag der CDU-Fraktion 
Vorlage: 476/06 
 

I/A/3345 
 
Beschluss: 
 
Die Mitglieder des Rates der Stadt Rheine bestellen Herrn Hans Havers zum Mit-
glied des Aufsichtsrates der TAT Transferzentrum für angepasste Technologien 
GmbH. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
8.1. 
 

Änderung in der Besetzung des Jugendhilfeausschusses 
Antrag der CDU-Fraktion vom 06. November 2006 
Vorlage: 524/06 
 

I/A/3380 
 
Beschluss: 
 
Die Mitglieder des Rates der Stadt Rheine bestellen vorbehaltlich der Verzichtser-
klärung von Herrn Lennart Brüggemann, auf Antrag der CDU-Fraktion vom 06. 
November 2006 Frau Katharina-Maria Koop, Mühlenstraße 50 a, 48431 Rheine, 
zur persönlichen Stellvertreterin von Herrn Hermann-Josef Kohnen im Jugendhil-
feausschuss. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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9. 
 

Stiftung NaturZoo Rheine - Vorstand 
Nachfolgeregelung für Dr. Ernst Kratzsch - Vorschlag Kämmerer 
Werner Lütkemeier 
Genehmigung Dringlichkeitsbeschluss 
Vorlage: 485/06 
 

I/A/3400  
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheine genehmigt den am 12. Oktober von der Bürgermeiste-
rin Dr. Angelika Kordfelder und den Ratsmitgliedern Horst Dewenter, Günter 
Thum, Siegfried Mau, Johannes Willems und Ulrich Beckmann gefassten Dring-
lichkeitsbeschluss gemäß § 60 Abs. 1 GO mit folgendem Wortlaut: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt, Herrn Werner Lütkemeier in den Vorstand 
der Stiftung NaturZoo Rheine zu entsenden. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
10. 
 

Änderung in der Besetzung des Arbeitskreises Innenstadt 
- Antrag der SPD-Fraktion 
Vorlage: 417/06 
 

I/B/0060  
 
Beschluss: 
 
Die Mitglieder des Rates der Stadt Rheine bestellen auf Antrag der SPD-Fraktion 
vom 5. Sept. 2006 RM Dietmar Ostermann als Nachfolger von SB Jörg Wagener 
zum persönlichen Stellvertreter von RM Frank Hemelt in den AK Innenstadt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
11. 
 

Mitwirkung des Schulträgers bei der Wahl von Schulleitungen 
Vorlage: 495/06 
 

I/B/0115  
 
Beschluss: 
 
Der Schulträger Stadt Rheine wird bei der Wahl von Schulleitern/Schulleiterinnen 
der städtischen Rheiner Schulen in den Schulkonferenzen durch die Schuldezer-
nentin als stimmberechtigtes Mitglied, in deren Vertretung durch den Produkt-
verantwortlichen vertreten.  
 
Als beratende Mitglieder sollen folgende Ratsmitglieder teilnehmen: 
 
1. RM Nagelschmidt Vertreterin: RM Lulay 
2. RM Wunder Vertreter: RM Ostermann 
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3. RM Overesch Vertreter: RM Hagemeier 
 
Abstimmungsergebnis: 35 Ja-Stimmen 
  3 Stimmenthaltungen 
 
 
12. 
 

Errichtung eines dreijährigen Bildungsgangs mit Berufsab-
schluss "Staatlich geprüfte/r Kosmetiker/in" und Fachhoch-
schulreife gem. Anlage C 1 APO-BK zum Schuljahr 2007/08 
Vorlage: 401/06 
 

I/B/0275 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt auf Empfehlung des Schulausschusses, zum 
1. August 2007 am Berufskolleg der Stadt Rheine einen dreijährigen Bildungs-
gang mit Berufsabschluss „Staatlich geprüfte(r) Kosmetiker(in)“ und Fachhoch-
schulreife gem. Anlage C 1 APO-BK in Vollzeitform einzurichten. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
13. 
 

Beteiligung der Städte und Gemeinden an den kommunalen 
Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II 
Vorlage: 489/06 
 

I/B/0355  
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheine stimmt der in der Anlage beigefügten Vereinbarung 
zwischen der Stadt Rheine, dem Kreis Steinfurt und den kreisangehörigen Städ-
ten und Gemeinden im Kreis Steinfurt zur Kostenbeteiligung an den kommunalen 
Kosten im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II zu.  
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
14. 
 

Verabschiedung einer Zielvereinbarung zur Stärkung und 
Attraktivierung der Innenstadt 
Vorlage: 460/06 
 

I/B/0590  
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt auf Empfehlung des Haupt- und Finanzaus-
schusses die Verabschiedung der Zielvereinbarung zur Stärkung und Attraktivie-
rung der Rheiner Innenstadt. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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15. 
 

Vorstellung Strukturplanung für den IV. Quadran-
ten/Lindenstraße und den Rangierbahnhof "Rheine R" 
Vorlage: 400/06 
 

I/B/0710  
 
Herr Dewenter weist darauf hin, dass die Tagesordnungspunkte 15 und 16 in ei-
ner gemeinsamen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses „Planung und Um-
welt“ und des Bau- und Betriebsausschusses beraten und einstimmig zur Be-
schlussfassung im Rat empfohlen worden seien. 
 
Herr Dr. Kratzsch erläutert, dass es bei diesem Tagesordnungspunkt um die Flä-
che hinter dem Bahnhof an der Lindenstraße und um das Gebiet des ehemaligen 
Rangierbahnhofs im Südraum von Rheine gehe. Beide Flächen sollten gemeinsam 
mit der Landesregierung NRW entwickelt werden. Hierzu habe heute noch ein 
Gespräch mit Vertretern des Landes stattgefunden, über dessen Ergebnisse er im 
nichtöffentlichen Teil der heutigen Ratssitzung informieren werde. Die Verwal-
tung gehe jedenfalls davon aus, dass die Stadt Rheine für die Umsetzung dieser 
Planung mit der Unterstützung des Landes rechnen dürfe. 
Ferner weist Herr Dr. Kratzsch darauf hin, dass die Flächen an der Lindenstraße 
für eine Dienstleistungsnutzung vorgesehen seien. Das Vorhaben beinhalte auch 
den Tunneldurchbruch im Bahnhof Rheine. 
Die Flächen Rheine R kämen für eine gewerbliche Nutzung infrage, für die im 
Südraum von Rheine ein großer Bedarf bestehe. Die Entwicklung dieser Flächen 
sei finanziell erheblich günstiger als die Aufbereitung neuer Gewerbeflächen im 
Norden der Stadt. 
 
Herr Dr. Janning teilt mit, dass das regionalplanerische Zielabweichungsverfah-
ren nicht weitergeführt werden könne, weil der NABU das Planvorhaben ablehne 
und das Forstamt Steinfurt nur unter einer Bedingung zustimmen wolle, die die 
Stadt so nicht erfüllen könne. Daher sei nun das Verfahren einer förmlichen Re-
gionalplanänderung einzuleiten mit einer entsprechenden Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung, einem Erörterungstermin sowie der erforderlichen Geneh-
migung durch die Landesplanungsbehörde. Entgegen der ursprünglichen Annah-
me werde der Regionalrat aber wahrscheinlich schon im Dezember 2006 und 
nicht erst im März 2007 das Verfahren einleiten können. Der Regionalratsvorsit-
zende Herr Bürgermeister Rauen aus Wettringen habe sich für den Dezember-
Termin eingesetzt und sich mit der Verkürzung der Frist für die Zustellung der 
Unterlagen einverstanden erklärt. Bei einer Einleitung des Verfahrens im Dezem-
ber 2006 sei ein Abschluss des Verfahrens frühestens im Herbst 2007 denkbar. 
 
Herr Dr. Janning zitiert sodann aus der als Anlage 3 beigefügten Stellungnahme 
des NABU-Kreisverbandes vom 31. Oktober 2006 und nimmt dazu anschließend 
kritisch Stellung. 
 
Die der Stadt vom NABU zugestandene Gewerbefläche im Bereich Rheine-R sei 
schon längst im Regionalplan als Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich dar-
gestellt. Dies sei also kein Zugeständnis. Für diese Fläche sei weder ein Zielab-
weichungsverfahren noch eine förmliche Planänderung erforderlich. 
 



Niederschrift 

RAT/017/2006 der Sitzung des Rates vom 07.11.2006    

Seite 10/25 

Die These des NABU, angesichts der demographischen Entwicklung und eines 
sich abzeichnenden Bedarfsrückganges an Gewerbeflächen sei die geplante Er-
weiterung der Bau- und Erschließungsflächen unrealistisch, sei keine natur-
schutzfachliche Einschätzung. Es bestehe sehr wohl ein Gewerbeflächenbedarf im 
Südraum von Rheine. Über die Einschätzung dieses Bedarfes habe der Rat und 
nicht der NABU zu entscheiden. 
 
Die Forderung des NABU, die für die gewerbliche Nutzung vorgesehenen Flächen 
von Rheine-R „in ein Gesamtnaturschutzkonzept einzubeziehen“, sei reines 
Wunschdenken. Diese Fläche sei nämlich noch eine planfestgestellte Bahnfläche 
und keine unter Naturschutz stehende Fläche. Dies werde sehr deutlich werden, 
falls die zuständigen Bahngesellschaften den dort liegenden Schotter abräumen 
und für Bahnzwecke recyceln lassen würden. Hinzu komme, dass niemand er-
kennbar sei, der die Entwicklung der gewerblich nutzbaren Flächen zu einem Na-
turschutzgebiet mit anschließendem ständigem Biotopmanagement finanziere. 
 
Die vom NABU vorgetragenen naturschutzfachlichen Bedenken seien nicht so 
schwerwiegend, wie dies in der Stellungnahme dargestellt werde. 
 
Emsaue und Waldhügel seien bereits heute schon voneinander getrennt. Der e-
hemalige Rangierbahnhof bewirke schon seit langer Zeit einen Einschnitt in die 
Landschaft. Da die Höhe der geplanten Bebauung begrenzt werde, werde das 
Landschaftsbild aufgrund der topographischen Lage nicht in erheblichem Maße 
zusätzlich beeinträchtigt. Zudem würden die vorhandene Bundesstraße B 481 
und die Bahnlinie nach Münster auch weiterhin eine gewisse Zäsur bewirken, die 
durch die geplante gewerbliche Nutzung nicht wesentlich verstärkt werde. Eine 
Vernetzungsfunktion über Bundesstraße und Bahnlinie hinweg werde das geplan-
te Naturschutzgebiet im Süden des Bahngeländes im Bereich des ehemaligen 
Lockschuppens erfüllen. 
 
Die These, dass das umstrittene Plangebiet von hoher Wertigkeit sei, sei eben-
falls zu relativieren. Nach der FFH-Richtlinie geschützte Lebensräume oder Pflan-
zenarten seien im gesamten Untersuchungsgebiet nicht gefunden worden. In 
dem geplanten und vom NABU abgelehnten Gewerbegebietsbereich seien auch 
keine gesetzlich geschützten Biotope vorhanden; diese befänden sich ausschließ-
lich im südlichen Teil, der Naturschutzgebiet werden solle. Wie aus dem Umwelt-
bericht hervorgehe, seien lediglich drei kleinere, floristisch wertvolle Bereiche am 
Westrand und am Nordostrand des Gleisbrachekomplexes in dem geplanten Ge-
werbegebiet vorhanden. Der Eichenmischwaldrest am Nordrand könne bei der 
zukünftigen gewerblichen Nutzung höchstwahrscheinlich erhalten werden. In den 
beiden floristisch wertvollen Bereichen am Westrand des Gleisbrachekomplexes 
würden unstreitig einige gefährdete Pflanzenarten wachsen. Diese Bereiche seien 
aber relativ klein; die betroffenen Pflanzenarten kämen in größerem Umfang 
noch in dem benachbarten Waldhügelbereich vor. Hinzu komme, dass diese 
Pflanzenarten auch bei einem Liegenlassen der Bahnbrache keine dauerhaften 
Überlebenschancen hätten, weil das Gelände immer weiter verbusche und den 
Pflanzen das notwendige Licht nehmen werde. 
 
Die durch das Gewerbegebiet zu erwartenden ökologischen Beeinträchtigungen 
dürften also nicht überschätzt und zu sehr dramatisiert werden. Auf der anderen 
Seite sprächen zwei gewichtige ökologische Aspekte für die anstehende Planung. 
Zum einen werde der südliche Teil von Rheine-R als Naturschutzgebiet gesichert 
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und entwickelt. Unter Naturschutzgesichtspunkten sei dies ein wichtiger Plus-
punkt. 
 
Zum anderen werde die Inanspruchnahme von Acker oder Waldflächen in der 
freien Landschaft in einer Größe von ca. 30 ha verhindert. Gerade dieser Ge-
sichtspunkt wiege die möglichen Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft 
bei Weitem auf. Bei einer rein ökologieinternen Abwägung komme man zu dem 
Ergebnis, dass schon aus ökologischer Sicht mehr für als gegen die Planung 
spreche. 
 
Dass der NABU dennoch die Planung ablehne, sei enttäuschend. Die Verwaltung 
habe sich viel Mühe gegeben, durch qualifizierte Informationen zu überzeugen. 
Man habe zwei intensive Gespräche am 18. Oktober und am 23. Oktober geführt. 
An diesen Gesprächen sei auch der Landesvorsitzende des NABU, Herr 
Tumbrinck, beteiligt gewesen, bei dem ein gewisses Verständnis für diese ökolo-
gische Gesamtschau erkennbar gewesen sei. 
 
Der Einsicht, dass schon bei einer ökologieinternen Abwägung mehr für als gegen 
das Projekt spreche, hätten sich aber die örtlichen NABU-Vertreter verschlossen; 
sie hätten nicht die Kraft gefunden, ihre voreilig abgegebene ablehnende Stel-
lungnahme zu korrigieren. Dies führe nun zu einer unnötigen Verfahrensverzöge-
rung, ohne dass der Naturschutz davon in irgendeiner Weise Vorteile habe. Von 
daher sei die ablehnende Haltung der örtlichen NABU-Vertreter bedauerlich und 
nicht nachvollziehbar. 
 
Das Forstamt Steinfurt habe der Bezirksregierung gegenüber das Einvernehmen 
zur Planung nur unter der Voraussetzung erteilt, „dass die in Anspruch zu neh-
menden alten und inzwischen gewachsenen Waldflächen mindestens im gleichen 
Verhältnis wie bei der Installation des Güterverkehrszentrums Rheine ersetzt 
werden“. Dies bedeute, dass der im Bereich Rheine-R angenommene Wald im 
Verhältnis von mindestens 1:2 ausgeglichen werden müsse. 
 
Er, Dr. Janning, habe heute dem Leiter des Forstamtes in einem längeren Telefo-
nat gegenüber begründet, warum die Stadt Rheine zum derzeitigen Zeitpunkt 
eine derartige Zusage nicht abgeben könne. 
 
Er habe zunächst klargestellt, dass die Frage des Waldausgleiches sich nicht auf 
der Ebene der Regionalplanung, sondern allenfalls in der Ebene der Bauleitpla-
nung stelle. Der Bereich sei zudem eine planfestgestellte Bahnfläche, auf der sich 
ein gewisser Aufwuchs vor allem an Birken und Weiden befinde. Wenn man unter 
diesen Umständen überhaupt diesen Aufwuchs als Wald einstufen könne, sei das 
geforderte Verhältnis von 1:2 völlig überzogen, da es sich allenfalls um „Pionier-
wald“ handele. 
 
Hinzu komme, dass wahrscheinlich noch in diesem Jahr ein Verfahren zur Ände-
rung verschiedener Gesetze im Landtag eingeleitet werde, dass insbesondere 
auch zum Ziel habe, die Wiedernutzung von Brachflächen zu erleichtern. Nach 
dem vorliegenden Referentenentwurf werde eine derartige Wiedernutzung künf-
tig nicht mehr als Eingriff gelten und auch keinen Waldausgleich mehr erfordern. 
Durch diese Begünstigung des Brachflächenrecyclings solle die Inanspruchnahme 
von Freiraum vermieden werden. Vor allem vor diesem Hintergrund wäre eine 
Zusage der Stadt zu einem Waldausgleich im Verhältnis 1:2 zum derzeitigen 
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Zeitpunkt nicht vertretbar, zumal eine derartige Zusage das Zielabweichungsver-
fahren wegen der Ablehnung des NABU ohnehin nicht mehr retten könne. 
 
Herr Dewenter erinnert daran, dass die Stadt Rheine sich sehr darüber gefreut 
habe, als vor einem halben Jahr erklärt worden sei, dass die beiden Flächen im 
Verfahren als Einheit angesehen werden könnten. Jetzt habe man sich aber mit 
den Bedenken der Umweltschützer auseinanderzusetzen, die aus ökologischer 
Sicht die Reaktivierung dieser Brachflächen infrage stellen würden; er, Dewenter, 
halte jedoch die Reaktivierung dieser Brachflächen für ökologisch sinnvoller als 
die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen für eine gewerbliche Nutzung 
im Außenbereich. 
 
Herr Dewenter gibt hierbei zu bedenken, dass die Stadt Rheine per 15. Okto-
ber 2006 nur noch über 91.000 m² voll erschlossener Gewerbeflächen verfüge. 
Die übrigen Gewerbeflächen, wie z. B. im GVZ oder im Bereich Baarentelgen 
Nord, seien mit Restriktionen belegt. Die Stadt Rheine sei somit in nächster Zeit 
auf neue Gewerbeflächen angewiesen. Er gibt weiter zu bedenken, dass die Er-
schließung der Flächen von Rheine R und an der Lindenstraße nicht nur aus öko-
logischer Sicht sinnvoll sei. Auch aus wirtschaftlicher Sicht könnten diese Flächen 
zu erheblich günstigeren Konditionen hergerichtet werden, als im Norden der 
Stadt; auch aus Gründen der Stadtentwicklung wäre es sinnvoll, die brachliegen-
den Flächen aufzuwerten, zumal mit dieser Maßnahme auch der lang ersehnte 
Durchstich des Bahnhofstunnels ermöglicht würde. 
Insofern werde die CDU-Fraktion dem Vorhaben zustimmen. 
 
Herr Grawe führt aus, dass nur ein Teil der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
dem Beschlussvorschlag zustimmen werde. Für den Vorschlag spreche, dass spe-
ziell im Bereich des ehemaligen Rangierbahnhofs sich die Möglichkeit einer stadt-
nahen Ansiedlung individueller und hochwertiger Gewerbebetriebe biete. Auch 
halte er die Nutzung einer Brachlandschaft aus ökologischer Sicht eindeutig für 
die bessere Alternative als den Eingriff in Wald- und Ackerflächen. 
Der vorliegende Umweltbericht bestätige außerdem, dass aufgrund der pflanzli-
chen Entwicklung der nördliche Bereich nicht als ökologisch besonders wertvolle 
Fläche einzustufen sei. Im Gegensatz dazu gebe es im südlichen Teil im Bereich 
des alten Lokschuppens einen sehr bedeutsamen und schutzwürdigen Natur-
raum, über den auch eine Vernetzung mit dem Naturschutzgebiet Emsaue und 
dem Waldhügel möglich sei. 
Auch aufgrund der bestehenden Fördermöglichkeiten hinsichtlich der Herrichtung 
dieser Brachflächen werde ein Teil seiner Fraktion dem Projekt zustimmen. 
 
Herr Holtel bezieht sich auf die einleitende Aussage von Herrn Dewenter, wonach 
der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ sowie der Bau- und Be-
triebsausschuss dem Vorhaben einstimmig zugestimmt hätten und erklärt, dass 
trotz der Zustimmung der FDP-Vertreter in den Gremien die Fraktion nach länge-
ren internen Diskussionen einstimmig zu der Überzeugung gekommen sei, dass 
beide Entwicklungsbereiche, Lindenstraße und Rheine R, nicht zu realisieren sei-
en, obwohl der Tunneldurchstich für die Stadt sicherlich sehr wichtig sei. 
 
Zur Begründung dieser Aussage trägt Herr Holtel den Inhalt des als Anlage 4 die-
ser Niederschrift beigefügten Dokuments vor. 
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Herr Löcken weist Herrn Holtel darauf hin, dass es nicht nur den Durchstich der 
Bahnunterführung für sich alleine geben werde; es sei nur die Gesamtmaßnahme 
von der Bahnhofstraße bis einschließlich Rheine R realisierbar. 
 
Ferner führt Herr Löcken aus, dass er die Argumente des Naturschutzbundes 
nicht für nachvollziehbar halte; wenn man den Umweltbericht lese, dann könne 
man feststellen, dass die schützenswerten Pflanzen mit fast unbedeutenden Aus-
nahmen allesamt im südlichen Bereich vorhanden seien. Dieser südliche Raum 
solle unter Naturschutz gestellt werden, sodass die Naturschutzverbände hier ein 
9 ha großes zusätzliches Naturschutzgebiet erhielten. Er gibt zu bedenken, dass 
die Bahn rechtlich in der Lage wäre, die gesamte Fläche einschließlich dieser 9 ha 
großen Fläche zu bearbeiten, um den Schotter aus dieser Bahnfläche herauszu-
nehmen, um ihn anschließend zu verkaufen. 
 
Auch die Argumente der Forstbehörde seien nicht nachvollziehbar, denn bei dem 
Baumbewuchs handele es sich um Aufschlag, und die Bäume, die erhaltenswert 
seien, stünden im Bereich des „Wambaches“, der ohnehin im Schutzgebiet liege. 
 
Die SPD-Fraktion werde jedenfalls einstimmig dem Projekt zustimmen. 
 
Herr Mau erklärt, dass er dem Beschlussvorschlag nicht zustimmen werde, denn 
die Fachleute des NABU würden die Situation anders bewerten als der Jurist, 
Herr Dr. Janning. Insofern sei er froh darüber, dass es zu dem förmlichen Regio-
nalplanänderungsvorhaben kommen werde, bei dem dann die Fakten allesamt 
nochmals hinterfragt werden müssten. Herr Mau gibt zu bedenken, dass es sich 
bei dem Gesamtbereich um das zweitreichste Artenvorkommen in ganz Nord-
rhein-Westfalen handele. 
 
Des Weiteren verweist Herr Mau auf die Zielvereinbarung „Zukunftsziele 2020“, 
in der es heiße, dass Biotopverbundflächen von über- und regionaler Bedeutung 
in den Siedlungsentwicklungen ausgespart werden sollten. Bei Rheine R handele 
es sich um eine solche Fläche, die nicht zerstört werden dürfe. Auch wenn Stra-
ßen durch dieses Gebiet führen würden, was übrigens in anderen Naturschutzge-
bieten auch nicht selten sei, könne man hierbei im Gegensatz zu Gebäuden und 
Zäunen nicht von Zäsuren sprechen. Da in dieser Angelegenheit noch Klärungs-
bedarf bestehe, werde er der Vorlage jedenfalls nicht zustimmen. 
 
Herr Thum zeigt sich überrascht über die Haltung der Liberalen in dieser Angele-
genheit, die eine notwendige Gewerbefläche ablehnen würden. Er weist darauf 
hin, dass Rheine R nicht die einzige Brachfläche in Rheine sei, und verweist in 
diesem Zusammenhang auf Flächen in Bentlage und am ehemaligen Flugplatz im 
Süden der Theodor-Blank-Kaserne. Für ihn sei jedenfalls eine Nutzung von 
Brachflächen wesentlich sinnvoller als der Eingriff in unberührte Natur. Sicher 
belaste diese Maßnahme auch den städtischen Haushalt mit 2 Mio. €, aber der 
Stadt würden Zahlungsziele eingeräumt, die sich nach der Entwicklung des Ge-
bietes richten und somit nicht in einer Summe fällig würden. 
 
Herr Niehues verdeutlicht Herrn Holtel, dass nur die Gesamtmaßnahme und nicht 
etwa nur der Quadrant an der Lindenstraße realisierbar sei, denn die Bahn wolle 
die Flächen von der Bahnhofstraße bis einschließlich Rheine R nur als Einheit 
veräußern. 
Gegenüber Herrn Mau gibt Herr Niehues zu bedenken, dass eine Gewerbeflä-
chenentwicklung im freien Raum sicherlich die ökologisch schlechtere Alternative 
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darstelle. Sie werde aber notwendig, wenn die Stadt Rheine keine anderen Ge-
werbeflächen mehr zu Verfügung habe. 
Was der NABU treibe, ist aus ökologischer Sicht nicht nachvollziehbar, denn 
wenn morgen die Bahn den Schotter aus der Gesamtfläche herausnehmen und 
verkaufen würde, dann hätten die Ökologen der Ökologie einen Bärendienst er-
wiesen, weil dann eine wertvolle Naturschutzfläche an dieser Stelle komplett zer-
stört würde. Dieses könne auch nicht im Sinne der Stadt Rheine sein. 
 
Bezüglich der Kosten glaubt Herr Niehues, dass die Kalkulation durchaus noch 
unterschritten werden könnten. Selbst wenn man die Kosten der Kalkulation 
zugrunde legen würde, seien 2 Mio. € ein „Schnäppchen“ im Vergleich zu den 
Aufwendungen, die die Stadt Rheine an anderer Stelle für die Bereitstellung von 
Gewerbeflächen aufbringen müsste. Für die weitere Erschließung im Bereich Baa-
rentelgen-Nord benötige man für die Freilegung und Auffüllung von einem Drittel 
der Fläche mehr Geld als für die Entwicklung der gesamten Fläche von Rheine R. 
Er merkt in diesem Zusammenhang an, dass die Stadt Rheine jährlich ca. 65.000 
m² Gewerbefläche benötige. Frei verfügbar seien zz. nur noch 91.000 m², sodass 
jeder errechnen könne, wie lange die freien Gewerbeflächen noch ausreichen 
würden. Er gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass im nächsten Jahr 
ein mittelständischer Betrieb Rheine in Richtung Neuenkirchen verlassen werde, 
weil Rheine diesem im Westen und Süden der Stadt keine Gewerbeflächen hätte 
anbieten können. Er wisse auch von einer anderen Firma, die derzeit im Süden 
der Stadt Gewerbeflächen zwischen 30.000 und 90.000 m² suche und an dieser 
Stelle durchaus angesiedelt werden könne. 
 
Herr Beckmann erklärt, dass die Fraktion Sozial Liberal dem Beschlussvorschlag 
zustimmen werde, weil die positiven Argumente eindeutig überwiegen würden. 
 
Herr Ortel bittet darum, auch die abweichenden Meinungen zu dem Projekt zu 
akzeptieren und keine Fronten aufzubauen. 
 
Herr Dr. Kratzsch bezieht sich auf die Aussagen von Herrn Holtel, die viele Un-
richtigkeiten enthalten würden. So seien die von diesem genannten Gewerbeflä-
chen zwar im Flächennutzungsplan ausgewiesen, nur ein geringer Teil davon sei 
aber erschlossen und stünde für Gewerbeansiedlungen zur Verfügung. Hierfür 
müsse noch erheblich investiert werden. Das Projekt Rheine R sei zudem noch 
viel preiswerter als der Ankauf und die Herrichtung freier Flächen im Außenbe-
reich. Er bestehe hier die eindeutige Chance, zwischen der Zentralstadt und den 
südlichen Stadtteilen die Flächen zu günstigen Konditionen zu erwerben, die für 
eine gewerbliche Nutzung infrage kämen. 
 
Auch die Behauptung von Herrn Holtel, dass im Hinblick auf die demografische 
Entwicklung weitere Gewerbeflächen gar nicht erforderlich seien, sei falsch, denn 
alle gemeindlichen Mitkonkurrenten würden Gewerbeflächen ausweisen, um Fir-
men anzusiedeln, damit Arbeitsplätze gesichert und die Einwohnerzahl gehalten 
werden könne. 
Darüber hinaus könne man derzeit nicht davon ausgehen, dass die Konversions-
flächen für eine gewerbliche Nutzung zur Verfügung stünden, denn diese Flächen 
seien mit Restriktionen belegt. Seit über 3 Jahren dauere die Planung für die 
Konversion der Kaserne Gellendorf bereits an. Insofern könne er sich nicht vor-
stellen, dass der Flugplatz in Hopsten in einem halben Jahr für gewerbliche An-
siedlungen zur Verfügung stehe. 
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Herr Dr. Kratzsch gibt Herrn Holtel noch mal zu bedenken, dass es sich bei den 
Bahnseitenflächen an der Lindenstraße um wichtige Flächen für die Innenstadt 
handele, sodass hier eine erhebliche Wertschöpfung für die Innenstadt ermög-
licht werde. 
 
Herr Dr. Janning ergänzt, dass die liegenschaftliche Verbindung des Quadranten 
IV Lindenstraße einerseits und Rheine R andererseits zu einem Paket auf die 
Zwecksetzung der BEG zurückgehe, die bis zum Jahre 2011 die gesamten Lie-
genschaftsangelegenheiten abgewickelt haben müsse. Aus dieser Vorgabe müsse 
die Stadt Rheine jetzt das Beste machen, was mit diesem Projekt auch möglich 
sei.  
Bezüglich des angesprochenen Gewerbeflächenbedarfs warnt Herr Dr. Janning 
davor, das Gewerbegebiet in Gellendorf als gesichert anzusehen. Hierüber werde 
er gleich im nichtöffentlichen Teil noch berichten. Ferner gibt er zu bedenken, 
dass von den angesprochenen 62,5 ha Gewerbeflächen über 30 ha im GVZ liegen 
würden, für die nur eine GVZ-affine Nutzung zulässig sei und die teilweise auch 
noch aufwändig erschlossen werden müssten. 
 
Bezüglich der Straßenverbindung zwischen B 481 und K 77 weist Herr Dr. Jan-
ning darauf hin, dass diese einen eigenen Verkehrswert habe und nicht nur eine 
Erschließungsfunktion. Aus diesem Grunde werde auch versucht, diese Straße 
dem Kreis als Kreisstraße anzudienen. Im Übrigen werde die Erschließung des 
Gewerbegebietes im südlichen Bereich mit dieser Verbindungsstraße ohnehin erst 
vorgenommen, wenn der reale Bedarf sich dafür abzeichne. Dieses könne noch 
Jahre dauern. 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt, das oben genannte Projekt durchzuführen. 
 
Abstimmungsergebnis: 36 Ja-Stimmen 
  2 Nein-Stimmen 
 
 
16. 
 

Beginn der vorbereitenden Untersuchungen gemäß § 141 
BauGB für die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes 
im Bereich des 4. Quadranten/Lindenstraße und des Rangier-
bahnhofes Rheine R 
Vorlage: 421/06 
 

II/A/2150 
 
Beschluss: 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt gem. § 141 Abs. 3 des Baugesetzbuches 
(BauGB) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. August 1997 (BGBl. I, 
S. 2141, 1998, I S. 137), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. 
Juni 2004 (BGBl., S. 1359), den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen für 
die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes im Bereich des 4. Quadran-
ten/Lindenstraße und des Rangierbahnhofs Rheine R. 
 
Der Untersuchungsbereich für den im Bahnhofsumfeld gelegenen sog. 4. Quad-
ranten/Lindenstraße wird begrenzt: 
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im Westen durch die östliche Grenze der „Lindenstraße“ zwischen dem Knoten-

punkt „Bahnhofstraße/Lindenstraße“ im Nordwesten bis zur Höhe 
der nördlichen Grenze, der von der Lindenstraße abgehenden „Neu-
en Straße“, 

 durch die nordöstliche Grenze des Flurstücks 223, 
 durch die hieran anschließende nordöstliche Grenze der „Laugestra-

ße“ bis zur nordöstlichen Grenze des Flurstücks 315, 
 
im Norden durch die südliche Grenze der „Bahnhofstraße“ entlang der Flurstü-

cke 177 und 4 bis zu einer westlich von Gleis 12 im Abstand von rd. 
6,70 m verlaufenden Linie, 

 
im Osten durch eine östlich zum Gleis 12 im Abstand von 6,00 m parallel ver-

laufende Linie, beginnend an der südlichen Grenze der „Bahnhof-
straße“ mit einer Länge von rd. 56,3 m, 

 durch eine im Abstand von rd. 13,4 m westlich zu Gleis 12 verlau-
fende Linie, die sich hieran anschließend über rd. 56 m erstreckt, 

 durch eine zwischen Gleis 14 und 15 verlaufende Linie bis zur nörd-
lichen Spitze des Flurstücks 224, die im weiteren Verlauf über eine 
Länge von rd. 194 m auf die nordöstliche Grenze von Flurstück 315 
trifft, 

 
im Süden durch die südliche Grenze der Flurstücke 313 und 224 und 
 durch die nordöstliche Grenze des an der „Laugestraße“ gelegenen 

Flurstücks 315. 
 
Der Untersuchungsbereich für das im Umfeld des ehemaligen Rangierbahnhofs 
Rheine R gelegene Gebiet wird begrenzt: 
 
im Westen durch die westliche Grenze der Flurstücke 104, 135 tlw., 407 und 

408, 
 durch die nordöstliche Grenze des Flurstücks 405, 
 durch die östliche Grenze der Flurstücks 409 bis zur nördlichen 

Grenze von Flurstück 399, 
 durch eine im Abstand von ca. 37 m östlich des Flurstücks 134 ver-

laufende Linie, die sich bis zum Staelskottenweg auf einen Abstand 
von 24,4 m östlich des Flurstücks 777 verjüngt, 

 
im Norden durch eine gedachte Linie, die zwischen der nördlichen Grenze der 

Flurstücke 778 und 340 liegt, 
 
im Osten durch eine im Norden am „Staelskottenweg“ beginnende, bis zu 

Flurstück 402 im Süden in einem Abstand von rd. 5,0 m parallel 
zum äußersten in diesem Bereich verlaufenden Schienenstrang 
(westliches Gleis) gedachten Linie, 

 
im Süden durch die südliche Grenze von Flurstück 408 im Bereich der Straße 

„Am Kombibahnhof“ und einer Verlängerung der nördlichen Grenze 
von Flurstück 406 durch das Flurstück 405 verlaufenden Linie, 

 durch die nördliche Grenze des Flurstücks 409, 
 durch die südlichen Grenzen der Flurstücke 399 und 402 über eine 

Länge von insg. rd. 135 m. 
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In den vorgenannten beiden Gebieten sollen die vorbereitenden Untersuchungen 
gem. § 141 Baugesetzbuch durchgeführt werden.  
 
Der zu untersuchende Bereich des sog. „4. Quadranten“ umfasst folgende 
Flurstücke der  
 
Gemarkung Rheine Stadt, 
Flur 112: Flurstücke 55, 224, 310, 311, 312, 313, 398 tlw. 
 
Der zu untersuchende Bereich im Umfeld von Rheine R umfasst folgende Flurstü-
cke der  
 
Gemarkung Rheine Stadt, 
Flur 102: Flurstück 135 tlw. 
 
Gemarkung Rheine Stadt, 
Flur 109: Flurstück 104 tlw., 340 tlw., 341 tlw. 
 
Gemarkung Rheine links der Ems, 
Flur 19: Flurstücke 399, 402 tlw., 405 tlw., 407, 408 tlw., 410. 
 
Abstimmungsergebnis: 36 Ja-Stimmen 
  2 Nein-Stimmen 
 
 
17. 
 

Einwohnerfragestunde 
 

II/A/2170 
 
Da es inzwischen 19:00 Uhr geworden ist, ruft Frau Dr. Kordfelder den o. g. Ta-
gesordnungspunkt auf. 
 
Es folgen keine Wortmeldungen. 
 
 
18. 
 

Bebauungsplan Nr. 107, Kennwort: "Nielandstraße / Feuerstie-
ge", der Stadt Rheine 
II.  Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-

schusses "Planung und Umwelt" 
III.  Änderungsbeschluss gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB 
IV.  Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 399/06 
 

II/A/2195 
 
Beschluss: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 
„Planung und Umwelt“  
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Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses "Planung und Umwelt" zu den während der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen abwägungsrelevanten Stellung-
nahmen zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

III. Änderungsbeschluss gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB    

 
Gemäß § 4 a Abs. 3 Satz 4 BauGB wird festgestellt, dass 
 

a) durch die ergänzende Festsetzung, 
 die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, 
b) die betroffene Öffentlichkeit der o.g. Änderung zugestimmt. 

sowie 
c) die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange der o.g. 

Änderung ebenfalls zugestimmt haben. 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die unter Punkt a) beschriebene Änderung 
des Entwurfes des Bebauungsplanes nach den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB (Öffentlichkeit) und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange). 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 03. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) 
wird der Bebauungsplan Nr. 107, Kennwort: " Nielandstraße / Feuerstiege ", der 
Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 107, Kennwort: " Nielandstraße 
/ Feuerstiege ", der Stadt Rheine aus dem wirksamen Flächennutzungsplan ent-
wickelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwal-
tungsbehörde bedarf. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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19. 
 

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Rheine, 
Kennwort: "Goethestraße/Schillerstraße", der Stadt Rheine 
II.  Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-

schusses "Planung und Umwelt" 
III.  Feststellungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 411/06 
 

II/A/2250  
 
Beschluss: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 
"Planung und Umwelt" 

 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses "Planung und Umwelt" zu den während der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen abwägungsrelevanten Stellung-
nahmen zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
III. Feststellungsbeschluss nebst Begründung 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Stadt Rheine, Kennwort: "Goethestraße/Schillerstraße", nebst Begründung. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
20. 
 

Bebauungsplan Nr. 144, 
Kennwort: "Goethestraße/Schillerstraße", der Stadt Rheine 
II.  Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-

schusses "Planung und Umwelt" 
III.  Änderungsbeschluss gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB 
IV.  Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 419/06 
 

II/A/2290  
 
Beschluss: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses "Planung und Umwelt" zu den während der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen abwägungsrelevanten Stellung-
nahmen zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 



Niederschrift 

RAT/017/2006 der Sitzung des Rates vom 07.11.2006    

Seite 20/25 

 
 

III. Änderungsbeschluss gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB) 

 
Gemäß § 4 a Abs. 3 Satz 4 BauGB wird festgestellt, dass 
 

a) durch die Ergänzung der textlichen Festsetzung 1.7 um Aussagen zur Si-
cherung der vorhandenen Grundwassermessstellen und des Verbotes der 
Versickerung von Niederschlagswasser, 

 die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, 
b) die betroffene Öffentlichkeit durch diese marginale Korrektur nicht unmit-

telbar betroffen wird, 
sowie 

c) die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange diese 
Ergänzung gefordert haben. 

 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die unter Punkt a) beschriebene Änderung 
des Entwurfes des Bebauungsplanes nach den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB (Öffentlichkeit) und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange). 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 03 Mai Juli 2005 (GV. NRW S. 498) wird der 
Bebauungsplan Nr. 144, Kennwort: "Goethestraße/Schillerstraße", der Stadt 
Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
21. 
 

2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr.220, 
Kennwort: "Ems-Einkaufszentrum",  der Stadt Rheine 
II.  Bestätigung Beschlüsse StewA 
III.  Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 443/06 
 

II/A/2345  
 
Beschluss: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 



Niederschrift 

RAT/017/2006 der Sitzung des Rates vom 07.11.2006    

Seite 21/25 

Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses "Planung und Umwelt" zu den während der Beteiligungen gemäß § 13 Abs. 2 
Nrn. 2 und 3 BauGB i. V. m. § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegan-
genen abwägungsrelevanten Stellungnahmen zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 
 
Gemäß der §§ 1 Abs. 8 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) wird die 2 Ände-
rung und Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 220, Kennwort: "Ems-
Einkaufszentrum", der Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu be-
schlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
22. 
 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 8, 
Kennwort: "Beckeringstraße-Ost", der Stadt Rheine 
II.  Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-

schusses "Planung und Umwelt" 
III.  Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 440/06 
 

II/A/2390 
 
Herr Dewenter bezieht sich auf die Vorberatung dieses TOP im Stadtentwick-
lungsausschuss „Planung und Umwelt“ und bittet darum, beide Absätze des Sat-
zungsbeschlusses getrennt zur Abstimmung zu stellen. 
 
Beschluss: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses "Pla-
nung und Umwelt" zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
1. Gemäß der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) 
sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
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Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 
(GV. NRW S. 498) wird der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 8, Kenn-
wort: "Beckeringstraße-Ost", der Stadt Rheine (Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan) als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 

 
Abstimmungsergebnis: 30 Ja-Stimmen 
  8 Nein-Stimmen 
 
2. Es wird festgestellt, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 8, 

Kennwort: "Beckeringstraße-Ost", der Stadt Rheine (Vorhaben- und Er-
schließungsplan) aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt wor-
den ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwaltungsbe-
hörde bedarf. 

 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
23. 
 

Bebauungsplan Nr. 117, 
Kennwort: "Auf dem Schloß-Teil A", der Stadt Rheine 
II.  Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-

schusses "Planung und Umwelt" 
III.  Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 436/06 
 

II/A/2511 
 
Beschluss: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses "Pla-
nung und Umwelt" zu den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB 
zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) 
wird der Bebauungsplan Nr. 117, Kennwort: " Auf dem Schloß-Teil A ", der Stadt 
Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 117, Kennwort: " Auf dem 
Schloss-Teil A ", der Stadt Rheine aus dem wirksamen Flächennutzungsplan ent-
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wickelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwal-
tungsbehörde bedarf. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
24. 
 

Bebauungsplan Nr. 114, 
Kennwort: "Bürnekamp", der Stadt Rheine 
II.  Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-

schusses "Planung und Umwelt" 
III.  Änderungsbeschluss  gem. § 4 a Abs. 3 BauG  
IV.  Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 435/06 
 

II/A/2550  
 
Beschluss: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses "Pla-
nung und Umwelt" zu den Beteiligungen gemäß § 13 Abs. 2 Nrn. 2 und 3 BauGB i.V.m. § 
3 Abs. 2 BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

III. Änderungsbeschluss gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB    

 
Gemäß § 4 a Abs. 3 Satz 4 BauGB wird festgestellt, dass 
 

a) durch die ergänzende Festsetzung, 
 die Grundzüge der Planung nicht berührt werden,   
b) die betroffene Öffentlichkeit der Änderung zugestimmt hat. 

sowie 
c) die Interessen anderweitiger Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange durch diese Änderung nicht berührt werden. 
 
Der Rat der Stadt Rheine beschließt die unter Punkt a) beschriebene Änderung 
des Entwurfes des Bebauungsplanes nach den Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB (Öffentlichkeit) und gemäß § 4 Abs. 2 BauGB (Behörden und sonstige 
Träger öffentlicher Belange). 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

IV. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
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in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) 
wird der Bebauungsplan Nr. 114, Kennwort: " Bürnekamp ", der Stadt Rheine als 
Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 114, Kennwort: " Bürnekamp ", 
der Stadt Rheine aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt worden ist 
und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde bedarf. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 
25. 
 

Bebauungsplan Nr. 284, 
Kennwort: "Industriegebiet GVZ Rheine", der Stadt Rheine 
II.  Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsaus-

schusses "Planung und Umwelt" 
III.  Satzungsbeschluss nebst Begründung 
Vorlage: 441/06 
 

II/A/2605 
 
Beschluss: 
 

II. Bestätigung der Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschusses 

 "Planung und Umwelt" 
 
Der Rat der Stadt Rheine nimmt die Beschlüsse des Stadtentwicklungsausschus-
ses "Planung und Umwelt" zu den während der Beteiligungen gemäß § 3 Abs. 2 
BauGB und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen abwägungsrelevanten Stellung-
nahmen zur Kenntnis und bestätigt diese. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 
 

III. Satzungsbeschluss nebst Begründung 

 
Gemäß der §§ 2 Abs. 1 und 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) sowie der 
§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2005 (GV. NRW S. 498) 
wird der Bebauungsplan Nr. 284, Kennwort: "Industriegebiet GVZ Rheine", der 
Stadt Rheine als Satzung und die Begründung hierzu beschlossen. 
 
Es wird festgestellt, dass der Bebauungsplan Nr. 284, Kennwort: "Industriegebiet 
GVZ Rheine", der Stadt Rheine aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwi-
ckelt worden ist und demzufolge keiner Genehmigung der höheren Verwaltungs-
behörde bedarf. 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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26. 
 

Anfragen und Anregungen 
 

 
26.1 Verabschiedung von Herrn Dr. Kratzsch 
 
II/A/2645 
 
Frau Dr. Kordfelder erklärt, sie habe eingangs versäumt darauf hinzuweisen, 
dass Herr Dr. Kratzsch heute an seiner letzten Ratssitzung in Rheine in seiner 
Funktion als Beigeordneter der Stadt Rheine teilnehme. Selbstverständlich könne 
man erwarten, dass auch in diesem Rahmen eine Verabschiedung erfolgen wer-
de, aber Herr Dr. Kratzsch werde auch an der Ratssitzung am 12. Dezember 
2006 im Wege der Amtshilfe teilnehmen, sodass dann die offizielle Verabschie-
dung erfolgen werde. 
 
Darüber hinaus werde Herr Dr. Kratzsch alle Ratsmitglieder noch persönlich ein-
laden, um sich nach der Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses „Planung und 
Umwelt“ am 29. November 2006 gebührend zu verabschieden. 
 
 
 
Ende des öffentlichen Teils: 19:15 Uhr 
 
 
 
 
 
     
Dr. Angelika Kordfelder  Theo Elfert 
Bürgermeisterin  Schriftführer 
 
 


